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Motion

Baumschutzverordnung für die Stadt Zug

Der Stadtrat wird beauftragt, gestützt auf §17 des Planungs-und Baugesetzes (PBG),
dem Grossen Gemeinderat der Stadt Zug für den rechtlichen Schutz der Bäume in der
Stadt Zug eine Baumschutzverordnung zu unterbreiten. Zweck der Verordnung ist es,
den Baumbestand auf dem Gebiet der Stadt Zug im Interesse des Orts- und
Landschaftsbildes, des ökologischen Ausgleichs sowie der Wohnlichkeit der Quartiere
zu erhalten.

Begründung:

Bäume sind  wichtig für das Umfeld des Menschen: Sie sehen schön aus und tragen mit
ihrem Schatten und ihrer Sauerstoffproduktion nachhaltig zum Wohlbefinden der
BewohnerInnen bei.
Wenn einzelne Bäume – oder gar eine ganze Baumgruppe – gefällt werden, ist das
Echo aus der Bevölkerung jeweils ausserordentlich gross. Diese Reaktion ist als
Interesse für den Schutz der Bäume zu interpretieren. Ein Beispiel dazu liefern die innert
weniger Tage in einer Petition gesammelten rund 900 Unterschriften, mit denen verlangt
wird, die Bahnhofstrasse nachträglich wieder zu begrünen.
Es ist höchste Zeit, den Schutz der Bäume in unserer Stadt auf eine moderne rechtliche
Grundlage zu stellen.
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